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Unterlahn-Kreis.
Amtlichesi «tt flr die SkdsMmlichWM des AurritsMts md des KnismsschOs.

Preise der Anzeigen:
Die einspaltige Zeile oder deren Raum 20 Pfg.,

Reklamezeile 50 Pfg.

Ausgabestellen:
In Diez: Rosenstratze 36.

In Bad EmS: Aömerstraße95.

Druck und Verlag von H. Chr. Sommer,
Diez und Bad Ems.

Vcrantw. f. d. Schrift!.N' ch. Hein. Bad EmS.

«r 142 Diez, Donnerstag den 21. Juni I9S7 57, Jahrgang

Amtlicher TeR
Kriegsministertum

Bekanntmachung
Nr. Mc. 1/3. 17. K. R- A>,

betreffend Beschlagnahme und freiwillige Ab-
lieserung von Einrichtungsgegenständen aus
Kupfer uvd Kupferlegierungen(Messing, Rotguß,

Tombak, Bronze).
Vom 20. Juni 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird an , Ersuchen des
Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, soweit mehr
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver¬
wirkt sind, jede Zuwiderhandlung gegen dre Beschlagnahme
Vorschriften nach 8 6*) der Bekanntmachung über die
Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom L>.
Avril 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 376) und jede Zuwiderhand¬
lung gegen die Meldepflicht nach 8 5**) der Bekanntmachun¬
gen über Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915, 3 Sep¬
tember 1915 und 21. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. s
54, 549 und 684) bestraft wird . Auch kann der Betrieb
des .Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur Fern-
Haltuna unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23.
September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

' ) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

1 wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände her-
' auszugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu

iiberbringen oder zu versenden, zuwiderhandelt;
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-
' schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes VeräußcrungS- oder Crwerbsgeschäst
über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung ,die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt:

4. wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwider-
handelt.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt

8 1.
Inkrafttreten der Bekanntmachung.

Die Bekanntmachung tritt mit dem Beginn des 20.
Juni 1917 in Kraft.

8 2.
Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von der Bekanntmachung werden sämtliche aus Kupfer
und Kupferlegierungen (Messing, Rotguß , Tombak und
Bronze) bestehenden Gegenstände der nachfolgenden Gruppen
betroffen, soweit sie nicht zur gewerbsmäßigen Veräuße¬
rung oder Verarbeitung bestimmt sind:

Gruppe A,
(8fbe. Nr. 1 bis 13)

1. Außer Betrieb gesetzte Hauswasserpumpen und Rohr¬
leitungen dazu ; „

2 Bariercnstangen aller Art nebst Pfosten und -stutzen;
Z. Buchstaben von Firmen - und Namenbezeichnungen;
4 Garderobenhaken , Huthaken, Mantelhaken;
5. Gardincnrosetten , Gardinenhalter , Gardmenschnur-

quasten; ^
6. Gardinenstangen , Vorhangstangsn , Portwrenstangen lo¬

hne -Ringe;
7. Arbeiterkontrollmarken , Garderobenmarken , Zahlmar¬

ken; _ _
8 Schutzstangen und Schutzgitter an Fenstern und Türen

aller Art , auch solche bon Untergrundbahnen , von
Straßenbahnwagen , von Kraftwagen , von Jachten , von
Schissen, bon Schaufenstern, von Ladentüren , von Dreh¬
türen , von Windfangtüren und von Fahrstuhltüren:

9 Stoßbleche und Sockelbleche an Ein - und Durchgangs¬
türen aller Art , an Ladentheken, an Schankbüfetts , an
Ladentischen an Säulen und Pfeilern.

od. wissentlich unrichtige od. unvollständige Angaben macht, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark bestraft. Auch können Vorräte, die der«
schwiegen sind, im Urteil für dem Staat verfallen erklärt
werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschrie.
denen Lagerbücher einzurichten oder za führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist er-
teilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird
mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögens,
falle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. Ebenso
wird bestraft, wer fahrlässig die vorgefchriebenenLagerbücher
einzurichten oder zu führen unterläßt.
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(Lfd-, Nr . 14 bis 32)

14. Verschraubte, ausgcsteckte, verstistete Ziecknöpfe an
Gittern , an Treppengeländern , an eisernen »der höl¬

zernen Garderobenhalen , an Garderobenanlagen , an
Garderobenständern , an Garderobengarniture - , an
Schirmständern und an Betten;

15. abschraubbare und aushängbare Kcrzenleuchter von
Klavieren;

16. Aushängeschilder (Becken) der Barbiere;
17. 'Ausstellstangen, Windenkasten und Dächer der Mar¬

kisen;
18. Bekleidungen von Heizkörpern;
19. Brieflastenschildcr , Briefeinwürfe , soweit diese selbst

nicht eingemauert sind;
20. Füllungen und Handleisten von Geländern und von

Balkongittern;
21. Garberobenständer , Garderobenablagen und Schirm¬

ständer aus Stangen , aus Stäben und aus Röhren;
22. Geländer und Griffe von Badewannen i'nd Bädern:
23. Gewichte über 100 Gr . Stückgewicht;
24. Griffe , Ketten und Stangen zur Betätigung von Ven¬

tilationsklappen , von Ventilationsschiebern u. dgl.;
25. innere und äußere Bekleidung (nicht Tragkonstruktio-

nen) von Haustüren , von Korridor - und Zimmertüren,
von Ladentüren , von Windfangtüren , von Drehtüren,
von Fahrstuhltüren u. dgl., von Türrahmen , von Tür¬
nischen (Laibungen) ;

26. innere und äußere Bekleidungen (nicht Tragekonstruk¬
tionen ) von Fenstern , von Schaufenstern, von Schau¬
kasten, von Vitrinen und von Ausstellschränken;

27. innere und äußere Bekleidungen (nicht Tragekonstruk¬
tionen ) von Kassenschaltern, von Fahrstuhlkabinen , von
Fahrstuhlumwehrungen und von Telefonkabinen;

28. Namen-, Firmen - und Bezeichnungsschilber über 250
qcm  Fläche (auch solche von Bahnen, Schissen, Maschi¬
nen usw., jedoch nicht Lcistungsschilder von Maschinen);

29. Pfeiler - und Füllungsbekleidungen an Fassaden, soweit
sie nicht eingemaucrt sind;

30. Türklopfer;
31. Türknöpfe, Türgriffe , Türhandhaben , Türstangen (nebst

zugehörigen Unterlagescheiben) — soweit sie nicht dreh¬
bar und nicht verschiebbar sind, also z. B. nicht >vie Tür¬
klinken zur unmittelbaren Betätigung eines Schlosses
dienen — an Haustüren , an Korridor - und an Zimmer-
türen . an Ladentüren , an Drehtüren , an Windfangtüren
und an Fahrstuhltüren;

32. Dentilationsklappen , Lustgitter.

Gruppe C.
(Lfde. Nr. 33 618 33)

33. Handtuchhalter , Schwammhalter , Seifenhalter , Wäsche¬
haken, Wäschekörpe;

34. Pfeiler - und Füllungsbekleidungen von Schanktischen
von Büfetts , von Ladentischen u. dgl., soweit sie für ge¬
werbliche Zwecke bestimmt sind;

35. Tropfsiebe und^sonstige lose Teile von Schanktischen,
von Büfetts , von Ladentischen n. dgl., soweit ne für
gewerbliche Zwecke bestimmt sind;

36. Gegenstände der Schaufensterdekoration und Geschäfts¬
ausstattung . auch Zubehörteile dazu, wie Anfchraubösen,
Zigarrenablagen , Dekorationsständer . Drahtständer , Ge¬
stelle und Halter , Handschuhstützkissen, Hutarme ünd
Hutständer , Kartenständer und -Halter, Metallständcr,
Metallbüstenspitzen, Messinghaken, Metallrahmen , Mes¬
singzahlplatten , Metallarme für Glasplatten , Metall¬
arme für Schirme, Packtischgitter, Schkrmhülsen u. dgl.,

_ , _ ,_ stcn, Deckel von Stand-
„.„sern, Dekvrattonsränder. Dckorationsschaten, Deko-
rationsvasen, und Abwiegeschaufeln.

Vorstehende Gegenstände der Gruppen A, D und C fallen
auch dann unter die Bekanntmachung , wenn sie mit einem
Ueberzug ans Metall , Lack, Farbe u. dgl. versehen sind.

8 3.
'Ausnahmen.

Ausgenommen von den Bestimmungen dieser Becannt-
sind solche der nach! 8 2 betroffenen Gegenstände, bei denen
Kupfer oder Kupferlegierungen nur als Ueberzug oder Plat¬
tierung über einem durch diese Bekanntmachung nicht be¬
schlagnahmten Material verwendet sind. Hierzu gehören ins¬
besondere alle diejenigen, sehr häufig vorkommenden Gar¬
dinen- und Portierenstangen , Treppeniäuferstangen , Rohre
an Schirmständern u. dgl., die aus mit Messingblech über¬
zogenem Eisen bestehen.

Dagegen begründet die Verbindung eines nach 8 2 be¬
schlagnahmten Gegenstandes mit einer aus nicht beschlag¬
nahmtem Material bestehenden Fragekonstruktion , wte ber
Bekleidungen an Türen , Schaufenstern, Schaukasten oder bei
auf Holz monlierten Garderobcnyakcn, keine Ausnahme von
den Bestimmungen dieser Bekanntmachung.

Beschläge an Möbeln aller Art fallen nicht unter die
Bekanntmachung , soweit sie nicht in 8 2 besonders genannt
sind.

Weilerhin sind ausgenommen : Buchstaben, Nameuschil-
der und Bezeichnungsschilder von Denkmälern und Grab¬
stätten , Gewichte für analytische Wagen.

8 4.
Bon der Bekanntmachung betr«sfe«e Personen,

Betriebe usw.
Von der Bekanntmachung werden betroffen:

alle Besitzer (natürliche und juristische Personen , ein¬
schließlich öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Ver¬

bände *) der nach 8 2 dieser Bekanntmachung betroffenen
Gegenstände.

*) Demgemäß erstreckt sich die Beschlagnahme auch aus
Gegenstände in kirchlichem, stiftischem, kommunalem, Reichs¬
oder Staatsbesitz.

8 5.
Beschlagnahme

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände (8 2) werden»hierinit beschlagnahmt.

§ 6.
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme
bon Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen
verboten ist und rechtsgeschästliche Verftigungen über sie
nichtig sind, soweit sie nicht ausdrücklich aus Grund der
folgenden Anordnungen oder etwa weiter ergehender Anord¬
nungen erlaubt werden. Den rechtsgeschäftlichen Verfügun¬
gen stehen Verfügungen gleich!, die im Wege der Zwangsvoll¬
streckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen und
Verfügungen zulässig, die mit Zustimmung der mit der-
Durchführung der Bekanntmachung beauftragten Behörden
erfolgen.

Die Befugnis zum einstweiligen ordnungsmäßigen Ge¬
brauch der beschlagnahmten Gegenstände bleibt unberührt.

8 7.
Freiwillige Ablieferung der beschlagnahmte«

Gegenstände «nd Uebernahmepreise.
Die beschlagnahmten Gegenstände können bis auf wei¬

teres gemäß den Aussührungsbestimmungen der zuständigen
bealzftragten Behörde freiwillig zu den nachstehend genann¬
ten Uebernahmepreisen an die Sammelstellen abgeliefert
werden.



Kupfer Kupfer-
kegierungen

JK

GruppeA 5,00 4,00

GruppeB 5,75 4,75

GruppeC 6,50 5,50

Der Landarmenverband des Regierungsbezirks Wies¬
baden hat für die aus dem diesseitigen Kreise in Anstalten
untergebrachten ortsarmen Personen für die Zeit vom 1.
April 1916 bis 31. März 1917 entstandenen Pflegekosten
angefordcrt . Dieselben werden von dem Kreise mit 3/s und
von den beteiligten Ortsarmenverbänden mit Vs getragen.

Ich ersuche daher die Herren Bürgermeister , die in
Spalte 4 der untenstehenden Nachweisung angegebenen Be¬
träge umgehend  an die Kreiskommunalkasse hier ab-
ühreu zu lassen, da die Verrechnung hier noch, für 1918 er-
olgen soll.

Der Borfitzende de- KreiSauSschnfie». '
Hierzu wird ein Zuschlag von 1 Mk. für 1 Kg, gewährt,

wenn die freiwillige Ablieferung bis zum 31. August 1917
erfolgt.

Etwa an den»Gegenständen hastende, nicht aus Kupfer
oder Kupferlegierungen bestehende Teile sind vor der Ab¬
lieferung zu entfernen . Das Gewicht der nicht vorher ent¬
fernten Teile wird geschätzt und vom Gesamtgewicht des
Gegenstandes abgesetzt.

Diese Uebernahmepreisc enthalten den Gegenwert für dre
abgelieferten Gegenstände einschließlich aller mit Ser Ab¬
lieferung verbundenen Leistungen.

Irgendeine andere Preisfestsetzung, also auch eine In¬
anspruchnahme des Reichsschiedsgerichts für Krr'egswirt-
schast ist bei freiwilliger Ablieferung ausgeschlossen.

8 8.
Meldevtttckt und Enteiauuua

Nach Ablauf der Frist für freiwillige Ablieferung sind
di« beschlagnahmten Gegenstände zu melden. Das Eigentum
lvird auf den Reichsmilitärfiskus übertragen werden, sie
werden nötigenfalls zwangsweise abgeholt werden. Nähere
Bestimmungen hierüber werden noch bekanntgemacht.

8 9.
Durchführung der Bekanntmachung.

Mit der Durchführung dieser Bekanntmachung werden
dieselben Kommunalverbände beauftragt , denen bereits die
Durchführung der Bekanntmachung M . 1/10. 16. K. R . A.
vom 1. Oktober 1916 betreffend Beschlagnahme, Bestands-
erhebuna und Enteignung von Bierglasdeckeln und Bierlrug-
deckeln aus Zinn und freitvillige Ablieferung von anderen
Zinngegenständen übertragen worden ist. Dcese erlassen auch
die Aussührungsbestimmungen hinsrchtlich der Ablieferung
der beschlagnahmten Gegenstände.

8 10.
» « frage« unv Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , die die vorstehende
Bekanntmachung betreffen, sind an die beauftragten Kom¬
munalbehörden zu richten und mit der Bezeichnung „Be¬
trifft Einrichtungsgegenstände " zu versehen und dürfen an¬
dere Angelegenheiten nicht behandeln.

Frankfurt (Main ), den 20. Junr 1917.
Stellv . Generalkommando XVIII. Armeekorps.

Coblenz, den 20. Juni 1917.
Kommandantur der Festung

Coblenz-Ehrenbreitstein.
I a 1 8972/6. 17.

J .-Nr . 176 Ftt.

Betrifft Ausgabe der Fettkarten.
Die Herren Bürgermeister werden ersucht, nur die Zahl

der ausgegebenen Fettkarten bestimmt bis zum 26. Juni
d. Js . zu berichten.

Diez,  den 19. Juni 1917.
Der Vorsitzende des Kreisansfchnfies.

Duderstadt , , h

Tuderstadt.

&

Lca
Gemeinde

Betrag der
vom Land¬
armenver¬

band vorge-
legtcn Kosten

Ji |«*

Davon hat
der Ortsar¬
menverband
Vs zu er¬

statten mit

cMl  I d

Bemerkungen

1 2 3 4 5
1 Allendorf 709 — 236 34
2 Altendiez 720 87 240 29
3 Balduinstein 365 — 121 66
4 Becheln 365 — 121 67
5 Bergn .-Scheuern 730 — 243 33
6 Bremberg 720 88 240 29
7 Cramberg 383 — 127 67
8 Charlottenberg 365 — 121 66
9 Diez 1712 — 570 66

25 — f. Konfirmation »-

10 Dausenau 365 — 121 67
11 Dörnberg 730 — 243 34
12 Bad Ems 6180 03 2060 01

25 — f. Konfirmation»-

13 Freiendiez 1095 — 365 —

14 Gutenacker 195 — 65 —

15 Gückingen 730 — 243 34
16 Geilnau 365 — 121 67
17 Hahnstätten 1013 — 337 67
18 Holzappel 2508 — 836 —

19 Hambach 437 88 145 96
20 Holzheim 85 — 28 33
21 Kaltenholzhausen 423 — 141 —

22 Kemmenau 365 — 121 66
23 Kördorf 365 — 121 67
24 Laurenburg 426 — 142 —

25 Lohrheim 337 — 112 33
26 Mudershausen 365 — 121 67
27 Misselberg 243 — 81 —

28 Niederneisen 86 — 28 67
29 Nassau 1158 88 386 29

5 — f. Augenbehandlg.
30 Oberneisen 365 — 121 66
31 Roth 361 — 120 34
32 Rettert 673 — 224 33
33 Seelbach 626 — 208' 67
34 Schweighausen 365 121 67
35 Singhofen 365 — 121 66
36 Weinähr 1751 88 583 96

20 für Kommunion«
kl-id-r

37 Winden 635 87 211 96
38 Wasenbach 365 — 121 67

.>29051 29 9788 77
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nt* »t - Herren tMrgermtifter »e* Mretfe ».
Betr . : HuvüdfteUttng tttt» Venvlaubutta  Wehr.

pflichtiger in landwirtfchaftl . Betrieben.
Di«.- nach meinen Verfügungen vom 23. Februar d Js-

M 1223, Kreisblatt Nr . 49, und 2. Marz v. Is ., M . 179a,
Kreisbiatt Nr . 64, für die Frühjahrsbestellung getroffenen
Bestimmungen über die Beurlaubung der Unteroffiziere und
Mannschaften gelten auch sinngemäß für die gesamten Erat «-
arbeiten . Dies trifft auch insbesondere für das für bte Be¬
handlung der Urlaubsanträge vorgeschriebene Verfahren und
bezüglich der Benutzung der Formulare A,  S und C zu.

Das Kriegswirtschaftsamt in Frankfurt a . M ., dem, wie
bekannt , alle Urlaubsanträge landtoirtschaftllchrr Art für
die im Feldheer einschließlich der Etappe stehenden Unter¬
offiziere und Mannschaften vorzulegen sind, oerlangt , ange¬
sichts der vorgeschrittenen Jahreszeit und des fierannahens
der Erntearbeiten , umgehende Vorlage  der formular-
mäßigen Urlaubsgesuche, andernfalls m t einer Berück,lchtl-
gung der Gesuche nicht gerechnet werden kann.

Demgemäß ersuche ich Sie , Fürsorge zu treffen, daß mir
die fvrmularmäßigen Urlaubsgesuche für die Ern .earbnten
sofort , spätestens bis zum 1. Julid. Is,  zugehen.

Der Zivil -Vorsitzende der Ersatz-Kommission
des Nnterlahnkreises.

I . V.r
Z tmmermann. _ '

M 6110. Diez,  den 19. Juni 1917.
Bekanntmachung.

Anträge auf Gestellung von Militärpferdcn soweit der
Unterlahnkreis m Betracht kommt, sind an die Land.vlrt-
schaftskammer in Wiesbaden zu richten.

Der Zivil -Borsitzendc der Ersatz-Kommission
des Unterlahnkreises.

I . V.r
Zimmermann.

Abt . Mb . Tgb.-Nr . 12289/3588.
Frankfurt  a . M ., den 8. Juni 1917.

Betr.: Borbeugende Maßregeln gegen Verwahr¬
losung der Jugend.

Verordnung.
Im Einvernehmen mit dem « ouverneur der »Festung

Mainz wird Ziffer 4 der Verordnung des stellv. General¬
kommandos vom 2. Februar 1916 (III b Nr . 2098/490) mit
Rücksicht auf die Einführung der Sommerzeit dahin ab¬
geändert , daß Jugendlichen der Aufenthalt auf den Stra¬
ßen und öffentlichen Plätzen in der Zeit bis 1. Oktober
bis 10 Uhr abends gestattet wird.

XVIII. Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

Der stellv. Kommandierende General:
Riedel.

DeueraUrutnaat. 1 :

Nichtamtlicher Teil
Beschießung von Reims.

WTB . Berlin,  19 . Juni . Der französische Funk¬
spruch vom 19. Juni 1 Uhr 45 vormittags meldet, daß
am 18. Juni 2000 Granaten auf Reims fielen. Nach den
Schußlistcn der deutschen Batterien sind jedoch an diesem
Tage nicht mehr als 55 Granaten auf Reims gefeuert
worden und zwar aus die in der Stadt erkannte Batterie.
Vielleicht soll die ftanzösische Meldung in der neutralen
Welt den schlechten Eindruck verwischen, welchen die un¬
nütze und barbarische Zerstörung von St . Quentin gemacht
lmt, oder soll vielleicht die Meldung von der deutschen Be¬
schießung den Mut des Präsidenten Poincaree in ein umso
ruhmvolleres Licht setzen, dessen Besuch in der angeblich so
schwer beschossenen Stadt der Funkspruch vom 18. Juni nach-

feiner - .. . . , w
.. it ._ J t>a er nur einen Zivilisten als getvtet unb
drei als verwundet angibt.

Zu den Kämpfen an der Westfront.
WTB Berlin,  20 . Juni . Während am 19. Juni an

der flandrischen Front Jnsanteriekämpfe auch weiterhin
unterblieben , versuchten die Engländer einen neuen An¬
griff auf dem Lens-Bogen. Drei Uhr nachmittags brachen
nach heftiger Artillerievorbereitung starke Angriffswellen
vor. Nur nördlich des Souchezbachesgelang den Engländern
ein Einbruch in geringer Breite in den vordersten Graben
Trotz des immer neuen Einsatzes sehr starker Kräfte bis in die
Nacht hinein und eines gewaltigen Munitionsaustvandes ge¬
lang es ihnen nicht, die Einbrnchsstellc zu erweitern . Oest-
lich von Croiselles wurden weitere 13 Gefangene ernge-

6r<1tm Hochberge, wo am 18. Juni ein klein»3 Stück des
vorderen Graben verloren gegangen war , vermochten sich die
Franzosen nicht lange zu behaupten. Nachdem zwer h-stlge
Anarifie zur Erweiterung ihres Gewinnes abgeschlagen
waren , warf sie ein Gegenstoß deutscher Truppen wieder
hinaus . Bon den ursprünglich eroberten 400 Meter Graben
verblieb ihnen nur noch eine vorspringende Sappe in eurer
Ausdehnung von etwa 80 Metern . ^ .

An der Ostfront warfen drei Ententeflreger aur 19. Jum
morgens Bomben auf ein Feldlazarett in Sovefa nordöstlich
Kezdivasarhely, das durch die Genfer Flagge deutlich ge^ nn-

^i ^ Dke R̂ückkehr des Rittmeisters v Nicht Hofen  von
einem längere« Erholungsurlaub machte sich dadurch bemerk,
bar , daß er bereits am Tage nach seiner Rückkehr seinen
53. Gegner abschoß.

«om Büchertisch.
„Mein liebes , gutes Mütterlein ". Lied mit

Klndrerbealeitung von Paul Große. Soeben ist dieses Lied
>n 18. Auflage erschienen uyd in August Pfeffer's Buchhand-
iuua Bad Ems, Lahnstraße 3/4. erhältlich. Der Preis be¬
trägt für die Ausgabe für Klavier und Gesang 1 Mt ., als
Duett 150 Mk., für Zither 80 Pfg. und für Salon -Orchester
1.50 Mk.

Anzeige «.

ptM , de«27. Jnni 1917, ootmittflp9 Uhr
sollen „ . ,ca. 18.5 Morgen Aecker und Wiesen
in der Gemarkung Berghausen  einzeln öffentlich auf
mehrere Jahre , vom 1. Januar 1918 ab, verpachtet werden.

Zusammenkunft am Wiesendistrikt „Entenpfuhl " bei der
Dörsbachbrücke.

Schaum bürg,  den 18. Juni 1917.
_ Fürstliche Rentei.

Betr. Ablieferung von Aluminium.
Diejenigen Aluminiumbesitzer, welche das in ihrem Be¬

sitze befindliche Aluminium noch nicht abgelie,ert habeir,
können dasselbe am Donnerstag , den 21. d. Mts ., und
Montag , den 25. d. Mts ., nachm, von 2—6 Uhr, auf dem
Büraerineisteramtc abliefern.

Freiendiez,  den 19. Juni 1917.
Die Poltzeiverwaltung_

Betr. Ausgabe der Znsatzbrotkarten an Schwer-
unv Schwerttarbeiter.

Die Ausgabe der Zusatzbrotkarten an Schwer- und
' Schwerfiarbeiter findet am Freitag , den 22. d. Mts ., Vvv

vorm. 8—12 Uhr , statt.
Die Ausweiskarten sind vorzulegen.
Freiendiez,  den 18. Juni 1917.Die P - lizeivrrwaltnng.

In,unsere
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